
Verkaufsstellen des Einzel- und Großhandels, Einrichtungen mit Publikumsverkehr  

(1) Verkaufsstellen des Einzelhandels sowie öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder 

Kundenverkehrs zugängliche Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind für den Publikumsverkehr zu 

schließen. Die Schließungsanordnung gilt nicht für  

1. Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte,  

2. Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser,  

3. Buchhandel sowie Zeitungs- und Zeitschriftenhandel,  

4. Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte,  

5. Bau- und Gartenfachmärkte mit Zutritt nur für Kundinnen und Kunden mit Gewerbenachweis,  

6. landwirtschaftliche Direktvermarkter von Lebensmitteln,  

7. Tankstellen,  

8. Tabakwarenhandel,  

9. Verkaufsstände auf Wochenmärkten beschränkt auf die für den stationären Einzelhandel nach 

dieser Verordnung zugelassenen Sortimente,  

10. Weihnachtsbaumverkaufsstellen,  

11. Banken und Sparkassen sowie Poststellen,  

12. Optiker und Hörgeräteakustiker,  

13. Reinigungen und Waschsalons,  

14. Werkstätten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge,  

15. wissenschaftliche Bibliotheken,  

16. Abhol- und Lieferdienste. 

 (2) Wenn durch Verkaufsstellen des Einzelhandels Mischsortimente angeboten werden, dürfen 

Sortimentsteile, deren Verkauf nicht nach Absatz 1 Satz 2 gestattet ist, verkauft werden, wenn der 

zugelassene Sortimentsteil überwiegt; die betreffenden Verkaufsstellen dürfen dann alle Sortimente 

vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei einer Verkaufsstelle der nicht zugelassene 

Teil des Sortiments überwiegt, gilt die Schließungsanordnung nach Absatz 1 Satz 1 bis zu einer 

entsprechenden Aufstockung des zugelassenen Sortiments für die gesamte Verkaufsstelle. 


